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Dienststelle: LVR-Zentrum für Medien und Bildung
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Kulturausschuss 27.09.2017 empfehlender Beschluss

Tagesordnungspunkt:

LOGINEO NRW - Vertragsverlängerung, künftiges Verfahren

Beschlussvorschlag:

1. Das Vertragsverhältnis zwischen dem Landschaftsverband Rheinland und dem 
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein zu Weiterentwicklung, Betrieb, 
Pflege und Support der Software-Lösung LOGINEO NRW wird um ein Jahr bis zum 
31.12.2018 entsprechend dem Vertragsentwurf zu Vorlage 14/2153 verlängert. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt zu klären, in welcher Form LOGINEO NRW ab 2019 
weiterbetrieben werden kann, die hierfür notwendigen Schritte einzuleiten und die 
erforderlichen Beschlüsse zu gegebener Zeit einzuholen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 
Der Vertrag zu Weiterentwicklung, Betrieb, Pflege und Support der Software-Lösung 
LOGINEO NRW ist befristet bis zum 31.12.2017. Er enthält jedoch bereits die Option einer 
Verlängerung um ein Jahr. Die ab 1.1.2018 gültige unbefristete Vereinbarung zur 
Medienberatung NRW beinhaltet die Aufgabe, zur Entwicklung und zum Betrieb von 
LOGINEO NRW entsprechende Verträge mit dem Kommunalen Rechenzentrum 
Niederrhein (KRNZ) zu schließen. 
 
Um vor dem Hintergrund der im Rahmen der Entwicklung von LOGINEO NRW gemachten 
Erfahrungen zur steigenden Nachfrage nach zusätzlichen Funktionalitäten und 
Kapazitäten künftig eine geeignete Struktur mit ausreichenden Ressourcen zum Betrieb 
der Software zur Verfügung zu stellen, soll zunächst der laufende Vertrag um ein Jahr 
gemäß Anlage 2 zu Vorlage 14/2153 verlängert werden. Die Verlängerung ermöglicht, 
den zukünftigen Bedarf genauer zu evaluieren und eine sinnvolle Struktur zu dauerhafter 
Bereitstellung, Weiterentwicklung, Betrieb, Pflege und Support von LOGINEO NRW zu 
schaffen sowie die hierfür notwendigen Schritte einzuleiten und erforderliche politische 
Beschlüsse einzuholen. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2153: 
 
LOGINEO NRW - Vertragsverlängerung, künftiges Verfahren  
 
I. Ausgangssituation  
Die dem LVR-Zentrum für Medien und Bildung angegliederte Medienberatung NRW hat in 
den vergangenen Jahren mit LOGINEO NRW eine IT-Basisinfrastruktur geschaffen, die ab 
dem Schuljahr 2017/18 für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler in NRW eingesetzt 
werden kann. 
 
Auf Grundlage der Vorlage 14/199 stimmte der Landschaftsausschuss am 22.04.2015 
dem Abschluss der Zusatzvereinbarung zum Projekt LOGINEO NRW zur noch bis 
31.12.2017 geltenden Vereinbarung Medienberatung NRW zu. Darüber hinaus wurde die 
Verwaltung beauftragt, die notwendigen vertraglichen Vereinbarungen mit dem 
Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) zur Erstellung, sowie zur 
Weiterentwicklung, Betrieb, Pflege und Support der Software-Lösung LOGINEO NRW 
abzuschließen. In dieser Vereinbarung wird auch die Zustimmung erteilt, dass das KRZN 
LVR-Infokom als Subunternehmer einsetzen und einen eigenen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zur Erbringung von Teilleistungen schließen darf. 
 
Die entsprechenden Vertragswerke wurden anschließend entsprechend abgeschlossen. 
Der Vertrag zwischen dem KRZN und dem LVR ist bis zum 31.12.2017 befristet, enthält 
jedoch bereits die Option einer Verlängerung um ein Jahr. 
 
Im Rahmen der Entfristung der Verträge zur Medienberatung NRW ab 1.1.2018 wurde 
das Projekt LOGINEO NRW Bestandteil der neuen Vereinbarung zwischen LVR und dem 
Land NRW (s. Vorlage 14/1796/1). Im Abschnitt IV werden die Zielsetzungen und 
Aufgaben der Medienberatung NRW bezüglich LOGINEO NRW beschrieben. Zu den 
Aufgaben heißt es im § 15 Abs. I, Ziff. 3: „Beauftragung des kommunalen Dienstleisters 
KRZN mit der Bereitstellung und Umsetzung von LOGINEO NRW für die in § 14 Abs. 2 
genannten Zielgruppen (…)“ (Anlage 1). 
 
II. Sachstand 
Die Software-Lösung LOGINEO NRW ist zum Schuljahresbeginn 2017/2018 offiziell in 
Betrieb gegangen. Seit Beginn der Entwicklungs- und Erprobungsphase hat sich jedoch 
gezeigt, dass der Aufwand zur Bereitstellung des Systems sehr umfangreich ist. Zudem 
wurde im Verlauf der Beteiligungen der Hauptpersonalräte der verschiedenen 
Schulformen zusätzliche Funktionen beschlossen, die den Entwicklungsaufwand deutlich 
erhöhten. Auch entwickelte sich durch aktuelle landes- und bundespolitische 
Diskussionen zum digitalen Lernen in Schulen eine erhebliche Dynamik, die zu hohen 
Erwartungen an die Entwicklung von LOGINEO NRW, einer großen Anzahl von 
interessierten Schulen und Schulträgern sowie Wünschen nach weiteren Funktionalitäten 
führten. 
 
Die ursprünglich geplanten Strukturen zum Betrieb und zur Weiterentwicklung müssen 
deshalb vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen geprüft und weiterentwickelt 
werden. Sobald eine große Zahl von Schulen LOGINEO NRW aktiv nutzt, stellt sich auch 
die Frage, ob die derzeitigen Kapazitäten zum Betrieb der Software ausreichend sind. Die 
Verwaltung beabsichtigt vor diesem Hintergrund, den aktuellen Vertrag mit dem KRZN 
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auf Basis des in der Anlage 2 beigefügten Entwurfes zunächst um ein Jahr zu 
verlängern. So kann der laufende Betrieb zunächst sichergestellt werden. 
 
Dieser Zeitraum soll genutzt werden, um die künftige Struktur für den Betrieb von 
LOGINEO NRW zu klären und entsprechende Vereinbarungen und Vertragswerke zu 
verhandeln sowie die notwendigen politischen Beschlüsse für diese weiteren Schritte 
einzuholen. Die Finanzierung des Betriebes erfolgt weiterhin durch das Ministerium für 
Schule und Bildung NRW.  
 
III. Vorschlag der Verwaltung  
Vor dem dargestellten Hintergrund schlägt die Verwaltung vor, wie folgt zu beschließen: 
1. Das Vertragsverhältnis zwischen dem Landschaftsverband Rheinland und dem 
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein zu Weiterentwicklung, Betrieb, 
Pflege und Support der Software-Lösung LOGINEO NRW wird um ein Jahr bis zum 
31.12.2018 entsprechend dem Vertragsentwurf zu Vorlage 14/2153 verlängert. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt zu klären, in welcher Form LOGINEO NRW ab 2019 
weiterbetrieben werden kann, die hierfür notwendigen Schritte einzuleiten und die 
erforderlichen Beschlüsse zu gegebener Zeit einzuholen. 
 
 
 
In Vertretung 
 
K a r a b a i c 
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Öffentlich-rechtliche Verlängerungsvereinbarung 

zum Vertrag LOGINEO NRW vom 13.11.2015 
 

zwischen dem 

Landschaftsverband Rheinland 
vertreten durch die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland, Ulrike Lubek, 
Kennedyufer 2 
50679 Köln 

- im Folgenden „LVR“ genannt - 

und dem 

Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) 
vertreten durch den Verbandsvorsteher, Dr. Andreas Coenen, 
Friedrich-Heinrich-Allee 130 
47475 Kamp-Lintfort 

- im Folgenden „KRZN“ genannt – 

 

 

Präambel 
 
Die Medienberatung NRW des Landschaftsverbandes Rheinland, des Landschaftsverbandes Westfa-

len-Lippe und des Landes NRW beabsichtigt, eine IT-Basisinfrastruktur zu schaffen, die für Schüle-

rinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen einen sogenannten „Vertrauensraum 

Internet“ schafft, der datenschutzrechtlichen Anforderungen genügt. Das Vorhaben ist Teil der Initi-

ative „Schule Online – Lernen in der digitalen Welt“, mit der versucht wird, das Lernen an die Gege-

benheiten der digitalen Welt anzupassen. 

Im Rahmen dieses Vorhabens soll eine bestehende Software-Lösung weiterentwickelt werden, wel-

che das KRZN und LVR-InfoKom bereits aus Open-Source-Softwarekomponenten erstellt haben 

(nachfolgend: LOGINEO). Ziel dieses öffentlich-rechtlichen Vertrages liegt darin, die bereits entwi-

ckelte Softwarelösung LOGINEO an die Bedürfnisse des Landes Nordrhein-Westfalen anzupassen, so 

dass am Ende dieses Anpassungsprozesses eine eigenständige LOGINEO Lösung für Nordrhein-West-

falen (nachfolgend: LOGINEO NRW) betrieben werden kann. 

Als Startpunkt der Initiative „Schule Online“ sollen in einem ersten vertragsgegenständlichen Teil-

projekt „LOGINEO NRW“ die Schulen in NRW mit der IT-Basisinfrastruktur LOGINEO NRW ausgestat-

tet werden, um die Nutzung für Lehrerinnen und Lehrer sowie weiteres Schulpersonal zu ermögli-

chen. Die IT-Basisinfrastruktur LOGINEO NRW wird künftig auch von den Schülerinnen und Schülern 

in NRW genutzt werden; hierfür wird ein gesondertes Teilprojekt im Kommunalbereich durchgeführt, 

in welchem dieselbe IT-Basisinfrastruktur eingesetzt wird. Das Teilprojekt für Lehrerinnen und Lehrer 

sowie für weiteres Schulpersonal, das als „Landesprojekt“ vom Land Nordrhein-Westfalen voll finan-

ziert wird und in den Jahren 2015 bis 2017 umgesetzt werden soll, ist in Anlage 6 (Projektbeschrei-

bung) dokumentiert. Nach Abschluss der Entwicklung von LOGINEO NRW finanziert das Land Nord-

rhein-Westfalen dauerhaft die Kosten, die durch die Nutzung der Lehrkräfte und des weiteren Schul-

personals (Sekretariate, Schulpsychologen etc.) entstehen. Für die Nutzung von LOGINEO NRW 

durch Schülerinnen und Schüler sollen künftig die Schulträger verantwortlich sein.  

Zur Realisierung des vorstehend beschriebenen Teilprojektes „LOGINEO NRW“ haben der LVR und 

das KRZN am 13.11.2015 in interkommunaler Zusammenarbeit einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 

geschlossen, dessen Laufzeit hiermit verlängert wird. 
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1. Vertragsverlängerung 

Auf Basis der „Vereinbarung Medienberatung NRW“ vom 03.07.2017 wird der am 13.11.2015  

zwischen den Vertragsparteien geschlossene öffentlich-rechtliche Vertrag LOGINEO NRW gemäß  

Nr. XII, Abs. 2 S. 2 des Vertrages für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 verlängert. 

 

Die Kostenerstattung für die in diesem Zeitraum von dem KRZN erbrachten Beistandsleistungen be-

trägt 1.108.381,00€ €. 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass für jegliche der unter diesem öffentlich-rechtlichen 

Vertrag begründeten Kostenerstattungen keine gesetzliche Umsatzsteuer anfällt. Sofern die gesetz-

liche Umsatzsteuer wider Erwarten dennoch, auch zukünftig, anfallen sollte, können die Umsatzsteu-

erbeträge einschließlich der von der Finanzverwaltung erhobenen Zinsen vom KRZN gegenüber dem 

LVR nacherhoben werden. Gemäß der „Vereinbarung Medienberatung NRW“ vom 03.07.2017 wird 

der LVR diese Umsatzsteuerbeträge seinerseits unverzüglich gegenüber dem Ministerium für Schule 

und Bildung NRW (MSB NRW) nacherheben und die vom MSB NRW gezahlten Umsatzsteuerbeträge 

vollständig an das KRZN abführen. 

2. Weitere Vereinbarungen 

Dieser öffentlich-rechtliche Vertrag, der ausschließlich zwischen öffentlichen Stellen ohne Beteiligung 

Privater geschlossen wird, ist das Ergebnis einer Initiative der Vertragsparteien zur interkommunalen 

Zusammenarbeit. Er enthält alle Anforderungen, mit denen sichergestellt werden kann, dass die 

vertragsgegenständlichen Aufgaben allesamt von öffentlichen Stellen erfüllt werden; insoweit bildet 

er sowohl die Rechtsgrundlage als auch den Rechtsrahmen für die Erfüllung der betreffenden Aufga-

ben. 

Gemäß Ziff. 7 der EVB-IT Erstellungs-AGB bzw. Ziff. 7 der EVB-IT Service-AGB stimmt der LVR zu, 

dass das KRZN LVR-InfoKom als Subunternehmer einsetzt. Gemäß der in Anlage 1 des Grundvertra-

ges ausgewiesenen Aufgabenteilung zwischen dem KRZN und LVR-InfoKom hat das KRZN mit LVR-

InfoKom eine gesonderte öffentlich-rechtlichen Verlängerungsvereinbarung im Rahmen der inter-

kommunalen Zusammenarbeit über die Erbringung von Teilleistungen zu schließen. 

___________________________ _______________________________ 

Ort, Datum Ort, Datum 

___________________________ _______________________________ 

Dr. Andreas Coenen Ulrike Lubek 

Verbandsvorsteher Landesdirektorin des Landschaftsverbandes 

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Rheinland 

 _______________________________ 

 Milena Karabaic 

 LVR-Dezernentin Kultur und 

 Landschaftliche Kulturpflege 
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